
Gedenken an die Reichspogromnacht 1938
Veranstaltung am Synagogenplatz und Schweigemarsch 

zum jüdischen Friedhof am 9. November
Die Stadt Meckenheim erinnert am Donnerstag, 
9. November, um 18 Uhr im Rahmen einer offi-
ziellen Gedenkveranstaltung am Gedenkstein 
Prof.-Scheeben-Straße/Synagogenplatz an die 
Zerstörung und Brandschatzung von jüdischen 
Synagogen, Geschäften und Häusern.

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 kam 

es damals zu sogenannten „Vergeltungsmaßnah-
men“ gegen jüdische Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger – auch in Meckenheim. Die Stadt Meckenheim 
sieht die Erinnerung an diese Ereignisse gerade 
angesichts des 85. Jahrestages dieser Nacht als 
Aufgabe und Verpflichtung. Nach einer Ansprache 
von Bürgermeister Holger Jung werden Schüle-
rinnen und Schüler der Jahrgänge 9 und Q1 des  
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Hausanschriften: 

- Rathaus: Siebengebirgsring 4

- Baubetriebshof: Buschstraße 12

Vorwahl:  (02225)

Telefon: 917-0

Telefax: 917-100

Stadtwerke: 917-175

E-Mail:  stadt.meckenheim@meckenheim.de

Internet:  www.meckenheim.de

Facebook:  www.facebook.com/meckenheimde

Telefonnummer des städtischen

Ordnungsaußendienstes:  (02225) 917-110

E-Mail: ordnungsamt@meckenheim.de

Öffnungszeiten Rathaus 

Das Rathaus ist von Montag bis Freitag zwischen 7.30 Uhr und 
12.30 Uhr sowie zusätzlich montags von 14 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Um längere Wartezeiten zu vermeiden, wird dringend empfohlen, 
vor dem Besuch der Stadtverwaltung einen Termin zu vereinba-
ren. Dies ist entweder telefonisch oder per E-Mail möglich. Wer im 
Rathaus welches Anliegen bearbeitet, steht auf der Homepage 
www.meckenheim.de im „Bürgerinfosystem“. Bürgerinnen und 
Bürger mit einem fixen Termin werden grundsätzlich bevorzugt 
behandelt.

Termine für den Besuch des Bürgerbüros sowie des Standesam-
tes der Stadt Meckenheim sind auch bequem und einfach  online 
zu vereinbaren unter: https://termine.meckenheim.de.

Ohne Termin ist das Bürgerbüro mittwochs von 7.30 Uhr bis 12.30 
Uhr erreichbar. Bürgerinnen und Bürger sollten auch hier längere 
Wartezeiten einplanen. Für die telefonische Vereinbarung von 
Terminen sowie für sonstige telefonische Rückfragen stehen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgerbüros montags, 
dienstags sowie donnerstags und freitags von 9 Uhr bis 10.30 Uhr 
sowie zusätzlich dienstags und donnerstags von 14 Uhr bis 15 Uhr 
unter den Rufnummern (02225) 917-206, -207 und -208 zur Verfü-
gung. Das Standesamt ist zu denselben Sprechzeiten unter Tele-
fon (02225) 917-525 zu erreichen. Per E-Mail ist das Bürgerbüro 
unter buergerbuero@meckenheim.de und das Standesamt unter 
standesamt@meckenheim.de - auch zwecks Terminvereinbarung 
- erreichbar. Es wird darum gebeten, in der E-Mail die entspre-
chende Rückrufnummer anzugeben.

Öffnungszeiten Infothek im Foyer des Rathauses

Montag 7.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Dienstag bis Donnerstag 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr

Freitag 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr

Hallenfreizeitbad 
Siebengebirgsring 6,  (02225) 917 475
Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen finden 
 Interessierte online unter: www.meckenheim.de.

Bürgermeister
Bürgersprechstunde des Bürgermeisters
Anmeldung unter   (02225) 917 297

E-Mail: marion.luebbehuesen@meckenheim.de

Nächster Termin: 13. November, 16.30 Uhr – 18 Uhr

Familienlotsin
Hanna Esser,  (02225) 917 289  
E-Mail: hanna.esser@meckenheim.de

Telefonseelsorge
 (0800) 1110111 und (0800) 1110222

Internet: www.ts-bonn-rhein-sieg.de

Fraktionen im Rat
Alle Fraktionen bieten regelmäßige Sprechstunden an:

CDU:   Anmeldung bei Joachim Kühlwetter, 
 0179 - 6851778

SPD:   Anmeldung bei Barbara Heymann,  0174-3029530, 
E-Mail: heymann49@web.de

BfM:   Anmeldung bei Klaus-Jürgen Pusch,  7035282, 
E-Mail: pusch.bfm@web.de

Grüne:   Anmeldung bei Rebecca Stümper,   0173-2675151, 
 E-Mail: rebecca.stuemper@gruene-meckenheim.de

UWG:   Anmeldung bei Hans-Erich Jonen,  0171-1710097,  
E-Mail: hans-erich_jonen@t-online.de

FDP:   Anmeldung bei Heribert Brauckmann,  
 0178-6688919

Elektrokleinteile-Mobil
Donnerstag, 30. November
13-18 Uhr  Pater-Müller-Straße (Parkplatz am Sportplatz) in Ersdorf

Auskünfte unter  (02241) 306306

Schadstoff-Mobil
Dienstag, 7. November
11-13 Uhr Hauptstraße (unterer Marktplatz) in Meckenheim

14.30-17 Uhr Siebengebirgsring (Parkplatz am Sportzentrum) 
in Meckenheim

Auskünfte unter  (02241) 306306

Impressum
Verantwortlich i.S.d. Pressegesetzes NW: 
Stadt Meckenheim, Der Bürgermeister,  
Siebengebirgsring 4, 53340 Meckenheim
Redaktion: Marion Lübbehüsen, Bereich  
Öffentlichkeitsarbeit, Tel. (02225) 917297,  
marion.luebbehuesen@meckenheim.de

Amtliche Bekanntmachungen

Bürgerinformationen

Bekanntmachung des Wahlleiters der Stadt 
Meckenheim über die Ersatzbestimmung für ein 

Ratsmitglied der Stadt Meckenheim
Gemäß § 45 Abs. 6 des Kommunalwahlgesetzes 
(KWahlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30. Juni 1998 (GV.NRW.1998 S. 454, ber. S. 509), zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 25. März 2022 
(GV. NRW. S. 412) habe ich 

Carolin Norden, geboren 1980, 
mit Wirkung vom 25. Oktober 2023 als Nachfolgerin 
für Alexander Voigtsberger festgestellt. Frau Nor-
den hat die Wahl angenommen. 
Herr Voigtsberger hat das Ratsmandat mit Ablauf 
des 30. September 2023 niedergelegt. Die Reser-
veliste der CDU Meckenheim sieht keine direkte 
Ersatzbewerberin bzw. keinen direkten Ersatz-
bewerber vor. Es wird festgestellt, dass die in der 
Reserveliste der CDU Meckenheim unter Platz 22 
aufgeführte Carolin Norden nachgerückt ist, da die 
Personen auf den Plätzen 1 bis 21 bereits als Rats-

mitglieder verpflichtet sind, auf ihr Mandat verzich-
tet oder es verloren haben.
Gegen diese Feststellung können gemäß § 45 Abs. 
6 S. 8 in Verbindung mit § 39 Abs. 1 KWahlG jede/r 
Wahlberechtigte des Wahlgebiets, die für das Wahl-
gebiet zuständige Leitung solcher Parteien und 
Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen ha-
ben, sowie die Aufsichtsbehörde innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Einspruch erheben. 
Der Einspruch ist beim Bürgermeister der Stadt 
Meckenheim als Wahlleiter in 53340 Meckenheim, 
Siebengebirgsring 4, schriftlich einzureichen oder 
mündlich zur Niederschrift zu erklären.

Meckenheim, den 26. Oktober 2023
Holger Jung 
Wahlleiter

Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung 
(11 K 17/22)

Grundbuch: Meckenheim Blatt 6136, Meckenheim 
Blatt 6136, Meckenheim Blatt 6161, Meckenheim 
Blatt 6161,
Objekt/Lage: Kfz-Stellplatz: Siebengebirgsring, 
53340 Meckenheim, Kfz-Stellplatz: Siebengebirgs-
ring, 53340 Meckenheim
Beschreibung: Nach Angaben des Sachverstän-
digen handelt es sich um ein vollunterkellertes 
Reihenmittelhaus aus den Jahren 1988-1990 in 
Massivbauweise erstellt, mit einem 1/15 Miteigen-
tumsanteil an einer Hoffläche sowie einem 1/15 
Miteigentumsanteil an zwei mit einer geschlosse-

nen Remise bebauten Grundstücken verbunden 
mit dem Sondereigentum an einem Fahrzeugab-
stellplatz (Nr. 14 Aufteilungplan). Wohnfläche ca. 
129 m², EG: Wohn-Essbereich, Küche, WC, Flur und 
Terrasse; OG: 3 Zimmer, Flur, innenliegendes Bad; 
Dachstudio; dezentrale Warmwasserversorgung, 
Nachtspeicheröfen;
Verkehrswert: 379.000 €
Termin: 20. November 2023 um 10 Uhr

Gutachten können unter www.zvg-portal.de abge-
rufen werden.

 Meckenheimer Konrad-Adenauer-Gymnasiums Texte, 
darunter einen Zeitzeugenbericht, vortragen, mit denen 
sie an die Pogromnacht als Auftakt des Holocausts mah-
nen. Unterstützt von Lehrerin Christina Eilers gestalteten 
die Schülerinnen und Schüler mit großem Engagement 

ihr Programm selbst, um eindringlich die Erinnerung an 
die Ereignisse vor 85 Jahren wach zu halten.

Vor der Kranzniederlegung durch den Bürgermeister wird 
die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Bonn, Dr. Mar-

gret Traub, mit einem Textbeitrag auf die Pogromnacht 
1938 eingehen.

Im Anschluss an diese Gedenkveranstaltung, die in die-
sem Jahr traurigerweise einen Bezug zur aktuellen geo-

politischen und gesellschaftlichen Situation hat, sind die 
Teilnehmenden eingeladen, sich dem Schweigemarsch 
zum jüdischen Friedhof anzuschließen. Dort endet die 
Veranstaltung mit einem Gebetsvortrag eines Vertreters 
der jüdischen Gemeinde.

Meckenheim sucht die nächste Blütenkönigin
Bewerbungsfrist läuft bis zum 8. Dezember

Einmal Königin sein! Diesen Traum kann sich eine Me-
ckenheimerin jetzt erfüllen. Denn für die nächste Amts-
periode sucht die Stadt Meckenheim ihre 13. Blütenköni-
gin. Bewerben können sich alle Frauen ab 18 Jahren, die 
Freude daran haben, die Apfelstadt auf verschiedenen 
Veranstaltungen königlich zu vertreten.
Auf die künftige Hoheit wartet ein Jahr voller Höhepunkte 
und unvergesslicher Momente. Sie steht im Rampenlicht, 
repräsentiert ihre Heimat und lernt viele spannende und 
auch prominente Persönlichkeiten kennen. Auf touris-
tischen Messen und Veranstaltungen wirbt sie für einen 

Besuch in Meckenheim und in der Region. Auf Festen ist 
sie ein gern gesehener Ehrengast.
Und wenn am 21. April 2024 die ganze Stadt mit vielen 
Besucherinnen und Besuchern das mittlerweile 14. Me-
ckenheimer Blütenfest feiert, steht die Blütenkönigin den 
ganzen Tag im strahlenden Mittelpunkt.
Zum Abschluss ihrer Amtszeit trifft sie sogar den Bun-
deskanzler: Als Meckenheimer Blütenkönigin vertritt 
sie beim jährlichen „Apfelkabinett“ die Obstanbauregion 
Meckenheim und überreicht dem Regierungschef und 
seinen Bundesministerinnen und Bundesministern einen 

Korb mit köstlichen heimischen Äpfeln.
Wer gerne die 13. Meckenheimer Blütenkönigin werden 
möchte, sollte so mobil sein, dass auch Termine außer-
halb Meckenheims wahrgenommen werden können. Vor-
kenntnisse zum Thema Obstbau sind erwünscht, aber 
nicht zwingend erforderlich. Die Bewerberin sollte klären, 
ob der zeitliche Aufwand für die Amtszeit beruflich und 
familiär zu vereinbaren ist.
Die Kosten für die Anfertigung des Repräsentationsklei-
des übernimmt die Stadt Meckenheim. Die Blütenkönigin 
kann das Kleid nach Ablauf ihrer ehrenamtlichen Regent-

schaft behalten.
Die Teilnahme am Auswahlverfahren zur Meckenheimer 
Blütenkönigin ist einfach: Unter www.meckenheim.de/
bluetenkoenigin können die Kandidatinnen das Bewer-
bungsformular ausfüllen und mit einem aussagekräftigen 
Foto an die Stadt Meckenheim, Wirtschaftsförderung, 
Stadtmarketing und Tourismus, Sonja Crämer, per E-Mail 
sonja.craemer@meckenheim.de schicken. Auskünfte 
dazu gibt es unter Telefon (02225) 917-217.

Die Bewerbungsfrist endet am 8. Dezember.


